
Dezember 2025                  

Fachberater für Heilberufe (IFU/ISM gGmbH): Niels Benthin, Bert Kühl 
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.): Niels Benthin, Sven Hansen Amtsgericht Kiel  PR 427 KI 
Fachberaterin für Umstrukturierung von Unternehmen (IFU/ISM gGmbH): Justyna Slama 
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Betriebsveranstaltungen  
 

Betriebsveranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge, Jubiläumsfeiern, Sommerfeste) 
können für Arbeitgeber und Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben, sofern           
bestimmte gesetzliche Voraussetzungen eingehalten werden.  

Damit wir die korrekte steuerliche Behandlung sicherstellen können, bitten wir um Beachtung                      
folgender Punkte:  

 

Anlass: Die Veranstaltung muss einen betrieblichen Charakter haben und allen Beschäftigten des 
Unternehmens offenstehen. 

Höchstbetrag: Es gilt der Freibetrag von 110 € pro teilnehmende Person (inkl. Umsatzsteuer). 
Enthalten sind alle Aufwendungen, die der Arbeitgeber tätigt. (z.B. Bewirtung, Raumkosten,                       
Fahrtkosten, Eintrittsgelder).  

Teilnehmerkreis: Der Freibetrag wird pro Arbeitnehmer, nicht pro Veranstaltung gewährt.              
Die Anzahl der teilnehmenden Begleitpersonen ist zu dokumentieren.  

Höchstzahl: Steuerlich begünstigt sind maximal zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr  

 
Behandlung bei Überschreiten des Freibetrags: 
 
Wird der Freibetrag von 110 € überschritten, ist der übersteigende Betrag steuerpflichtig. Dieser 
kann vom Arbeitgeber mit einem pauschalen Steuersatz von 25% versteuert werden.  
Die Pauschalisierung kann bis zum Ausstellen der Lohnsteuerbescheinigung des jeweiligen Jahres 
der Betriebsveranstaltung nachgeholt werden, also bis zum letzten Tag des Februars im Folgejahr. 
Endet ein Arbeitsverhältnis im laufenden Kalenderjahr der Betriebsveranstaltung, endet die Frist                 
bereits am 31. Dezember des laufenden Jahres.  
 
Eine Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung setzt die rechtzeitige Pauschalversteuerung voraus.         
Eine verspätete Pauschalversteuerung führt zur Sozialversicherungspflicht.  
 
 
Damit wir die Betriebsveranstaltungen fristgerecht überprüfen und eventuell abrechnen können,  
benötigen wir künftig spätestens zwei Wochen nach jeder Betriebsveranstaltung folgende Unter-
lagen:  
 

- Kurze Beschreibung der Veranstaltung (Anlass, Ort, Datum)  
- Alle Belege über entstandene Kosten  
- Teilnehmerlisten  
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